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Steuertipp fu r Unternehmer(innen), Gewerbetreibende, Handwerker, Betriebe, 
Selbsta ndige, Freiberufler – Steuerrecht 2018 – Was gibt es Neues – Teil 1 

Auch heuer gibt es Änderungen im Steuerrecht für Arbeitnehmer aber auch für Gewerbetreibende, Händler, 
Freiberufler und Unternehmen in Deutschland, die am 01.01.2018 in Kraft treten.  

 Gewerbetreibende hatten neben der Rechnungsaufbewahrung auch die Lieferscheine aufzubewahren. 
Letzteres ist vielleicht nur noch aus Garantie- oder handelsrechtlichen Gründen notwendig, aber nicht mehr 
aus steuerrechtlichen Gründen. 

 Geringwertige Wirtschaftsgüter durften bisher nur in Höhe von 410€ netto im Jahr der Anschaffung in voller 
Höhe gewinnmindernd berücksichtigt werden. Die neue Grenze ab 01.01.2018 ist 800€ netto - also 952€ 
incl. 19% Umsatzsteuer. Das ist sowohl für Unternehmer, Freiberufler als auch Privatleute interessant. Es 
betrifft z. B. auch Software oder andere nutzvolle Anschaffungen wie Smartphone, Notebook oder PC. 

 Für Besteuerungszeiträume, die nach dem 31.12.2017 liegen, ist die neue Abgabefrist für nicht von 
Steuerberatern beratene Steuerpflichtige um 2 Monate verlängert auf den 31.07. Das heißt, dass die 
Steuererklärung für 2018 in 2019 erstmals Ende Juli beim Finanzamt abzugeben ist. Sofern die 
Erklärungen durch Steuerberater gefertigt werden, sind diese vorbehaltlich einer Vorabanforderung (§ 149 
Abs. 4 AO) und einer "Kontingentierung" (§ 149 Abs. 6 AO) gem. § 149 Abs. 3 AO sogar erst bis zum 
letzten Tag des Monats Februar des Zweitfolgejahres abzugeben. 

 Gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher 

Vorschriften tritt eine Erweiterung zu der bisher schon geltenden Anzeigepflicht für den Erwerb von 
qualifizierten Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften in Kraft.  Diese Pflicht wird vereinheitlicht und gilt 
insbesondere für unmittelbare und mittelbare Beteiligungen gleichermaßen. Die Pflicht besteht künftig bereits 
ab einer 10 % Beteiligung. Pflichtverletzungen können Bußgelder nach sich ziehen. 

 Die betriebliche Altersversorgung wird gesetzlich verstärkt. Dabei geht es um die Übertragung von 
vertraglich unverfallbaren Anwartschaften z. B. von einem zum anderen Träger. Weiterhin ist vorgesehen, 
dass eine Zusammenfassung der steuerfreien Höchstbeträge in der kapitalgedeckten betrieblichen 
Altersversorgung zu einer einheitlichen Grenze von 8 % der Beitragsbemessungsgrenze (BBG RV) erfolgt. 
Weiterhin wird eine Pauschalbesteuerung möglich. 

 Zudem wird für Geringverdiener bis zu einer Lohngrenze von 2000€ monatlich ein neues steuerliches 
Förderbetragsmodell geschaffen, der sogenannte BAV Förderbetrag. Der Arbeitgeber kann den Betrag in der 
Lohnsteueranmeldung absetzen. 

Weitere Neuregelungen treten in Kraft oder sind zum Teil noch nicht verabschiedet. Teil 2 im nächsten Steuertipp. 

Fazit: Als Steuerzahler ist es eher nicht möglich, den unzähligen Gesetzesänderungen zu folgen oder 
Änderungen im Steuerrecht in der Steueroptimierung umzusetzen.    

 

Persönliche Beratung ist wie gute Technologie: Effizient, durchdacht und effektiv. 

Das Steuerrecht unterliegt ständigen Änderungen. Die Richtigkeit der Angaben in unseren Steuertipps sollte daher 
immer anhand der aktuellen Rechtslage überprüft werden. Wir bemühen uns ständig, unsere Steuertipps auf dem 

aktuellen Stand zu halten. Sicher ist nur eines: Kontaktieren Sie uns! Wir werden Sie für Ihre individuelle 

Situation steuerlich beraten, denn Steuerberatung dient auch zur Steueroptimierung! 
 

 
Kontakt: 

Dipl.-Kfm. Gerhard Güllich GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft 
Ohmstraße 9  
91161 Hilpoltstein 
Tel.   09174 / 47 96 – 0 
Fax  09174 / 47 96 50 
guellich.info Email: hip@guellich.info 

Dipl.-Kfm. Gerhard Güllich 
Steuerberater 
Äußere Brucker Straße 51 
91052 Erlangen 
Tel.  09131 / 80 83 – 0 
Fax  09131 / 80 83 33 
guellich.info Email: er@guellich.info 
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